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Dieser Bescheid ergeht
cesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Niedersachsen-Ost e.V
38112 Braunschweig, Auf den Brink I

Feststel lung
Unfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KStc von der Körperschaftsteuer befreit.
sie ist nach § 3 Nr. 6 cel{stc von der ceuerbesteuer befreit.
HinHeise zu steuerbegünst i gten Zuecken
Die Körperschaft fördert in sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende
gemeinnützige zwecke:
- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des

völkerverständigungsgedankens (S SZ aos. 2 satz 1 Nr. 13 AO)

Hinweis zur Ausstel Iung von Zuuendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden' die ihr zur verwendung für diese zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschriebenen Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen iE
Internet unter httpsz//yww.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätigungen nach antlich vorge-
schriebenem Vordruck (§ 50 aUs. 1 ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgeste
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückli
ist taggenau zu berechnen (§ 63 abs. 5 Ao).

Haftung bei unrichtigen Zuuendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuuendungen
Ler vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
z\,ecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer nit 30l, die entgangene cewerbesteuer pauschal mit '15% der Zuwen-
clüng angesetzt (§ 10b Abs. 4 Estc, § I Abs. 3 Kstc, § 9 Nr. 5 cewstc).

Hi nwei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2029 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4undTSatzlNr.lsowieAbs.4bsatzlNr.3undAbs.l0
satz 1 Nr. 2 Estc die Vorlage dieses Bescheides oder die oberlassung einer Kopie dieses Bescheides
aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 ESIG durch das depotführende Kredit-r Finanzdienstleistungs- oder
V{ertpapierinstitut

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig' wenn die Erträge in einem rlirtschaftlichen
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Konten des Finanzamts:

hleitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter wh,r.r. lstn.niedersachsen.de

Empfänger: Finanzamt Braunschhr-lri lhelmstr,
IBAN DEgO 25OO OOOO OO27 OO15 02 BIC MARKDEF125O
BBk Hannover

Empfänger: Finanzamt Braunschw-fJi thelmstr.
IBAtr DE42 2505 0000 0000 a114 22 BIC NOLADE2Hffi
Nord LB Hannover
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Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Könperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten sie, dass die Inanspruchnahme der steuerbefreiungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. in Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestinnungen der
Satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en' Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).

Er läuterungen
Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten zugrunde gelegt, die nir am 28.07.2025 um 12:5O:09 Uhr in
authentifizierter Form übermittelt wurden.

Recht sbehe I fsbe I ehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit der0 Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen verwaltungsakt ändert oder
ersetztr gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I t{ird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen tvbnat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gi lt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwievreit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Bewei§mittel angeführt werden.

Datenschut zh i nuei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen sie bitte dem al lgeneinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter u,wt{.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz'r) oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

weitere Informat ionen

Öffnungszei ten:

DirMi,Do,Fr 08-12 Uhr; Di 13-17 Uhr
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